
 

Mitteilung bitte ausgefüllt und unterschrieben auf dem Postweg,  
per Mail an bezirk@schornsteinfegermeister-gralapp.de oder per Fax an 034292-799495 

zurück schicken 

 

 

 

 

Mitteilung der dauerhaften Stilllegung einer Feuerungsanlage 
gemäß KÜO § 1 (3) 

 
 

Liegenschaft:    …………………………………………………………………………………………………….... 

 

Eigentümer(in): ……………………………………………………………………………………………………...
  

Telefon/E-Mail für eventuelle Rückfragen:  …………………………………………………………….. 
 

Die Feuerungsanlage 

 

Beschreibung: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Aufstellort der Feuerstätte(n): ……………………………………………………………................................ 

 

wurde dauerhaft stillgelegt. 

 

Grund für die Stilllegung: 

       Einbau einer Wärmepumpe              Anschluss an die Fernwärmeversorgung 

       Umstellung auf Stromheizung        anderer Grund 

 

Die Feuerstätte(n) wurde(n) dauerhaft von der Abgasanlage abgetrennt, die 
Anschlussöffnung(en) an der Abgasanlage wurde(n) mit dichten Verschlüssen aus nicht 
brennbaren Stoffen verschlossen. Bei Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe wurde die 
Gaszufuhr durch Verschluss der Gasleitungen dauerhaft unterbunden. 
 

 

 

 

 

Ort, Datum  Eigentümer(in) des Grundstückes/der Räume 

 

 

Eine erneute Änderung der oben genannten Feuerungsanlage oder der Einbau einer anderen 

Feuerungsanlage ist dem bevollmächtigten Bezirks-schornsteinfeger gemäß Schornsteinfeger-

Handwerksgesetz - SchfHwG § 1 unverzüglich mitzuteilen. 

  

   
Anschrift des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers   

 

 

 

 

 

 

 

name@domain.de 

Schornsteinfegermeister 
Marco Gralapp 
Hermelinplatz 4 
04329 Leipzig 

mailto:bezirk@schornsteinfegermeister-gralapp.de

